
Beilage 2

Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Arbeitsort 

Tätigkeit (Funktion) Produktionsmitarbeiterin, Zweischichtbetrieb

Arbeitszeit Die wöchentliche Arbeitszeit bei 1Ü0 % beträgt 41.50 Stunden.
Zusätzlich werden pro Woche 0.50 Stunden vorgeholt zur 
Kompensation von drei Bröckentagen.

Beschäftigungsgrad 

Vertragliches Eintrittsdatum 

1, Arbeitstag

100%

01.03.2022.

01.03.2022.

Gehalt / Auszahlung CHF 49,4QÖ.- Bruftojahresgehait (ausbezahlt in 12
Monatsgehältern ä CHF 3*800,- und dem 13. Monatsgehalt im 
November). Bei Eintritt oder Austritt unter dem Jahr erfolgt die 
Auszahlung des 13. Monatsgehalts anteiimässig.

Sämtliche zusätzlichen Leistungen werden auf freiwilliger Basis 
vergütet

Probezeit 3 Monate.

Dauer Arboifeverhäitnis 

Kündigungsfrist 

Arbeitsze5tmode|i 

Pensionskasse

Der Vertrag ist unbefristet.

Es gelten die Kündigungsfristen gemäss OR.

Elektronische Zeiterfassung.

BeimHntnt^rfolgt eine Anmeldung bei der Personafstiftungl 
^m^^Hoie Freizügigkeitsleistungen der früheren 
Arbeitgeber ii^er Schweiz_sind.an. unsere Eeoslooskasse zu 
überweisen.

Geheimhaltungserklärung • Sie verpflichten sich - auch nach Ihrem Austritt- zur
Geheimhaltung der speziellen Kenntnisse in organisatorischer, 
kaufmännischer oder technischer Hinsicht, die Sie sich während 
der Tätigkeit in unserem Unternehmen erworben haben. Diese 
Verpflichtung giltais ausdrücklich integrierter Bestandteil dieses 
Ansteilungsvertrages.



Spezielle Vereinbarungen

Mitgeätende Unterlagen

Unterzeichnung

Die Gültigkeit des Arbeitsvertrages setzt den Erhalt der 
Arbeitsbewiliigung für die Schwefe voraus. Der entsprechende 
Antrag wird durch den Arbeitgeber bei der Behörde gestellt.

Folgende Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil de$ 
Arbeitsvertrages:
ö Grundlagen betrieblicher Zusammenarbeit (GBZ) mit 

Anhängen
* ^H^m^erhaltenskodex
<7 Vorsorgereglementj

Dieser Vertrag wurde doppelt ausgefertigt. Jedem Vertragspartner 
ist ein gegenseitig Unterzeichnetem Exemplar ausgehändigi 
worden.

Mit der Vertragsunterzeichnung bestätigt der Arbeitnehmer, die 
mitgeltenden Unterlagen erhalten und deren Bestimmungen 
verstanden zu haben.


